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Wirtschaftsgesetz   

Vernehmlassungsantwort 

 

 

Sehr geehrte Frau Landammann 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 5. November 2012 haben Sie «Solothurner Banken – die Ver-

einigung der im Kanton Solothurn tätigen Bankinstitute» eingeladen, sich zum 

Entwurf für den Erlass eines Wirtschaftsgesetzes für den Kanton Solothurn zu 

äussern. Aufgrund direkter Betroffenheit der Finanzdienstleistungsbranche haben 

wir die uns präsentierte Vorlage eingehend geprüft und nehmen dazu wie folgt 

Stellung: 

 

 

1. Grundsätzliche Erwägungen 
 

Die Absicht des Regierungsrates, die für die im Kanton Solothurn Wirtschaften-

den relevanten Erlasse in einem einzigen Gesetz zusammenzufassen, begrüssen 

wir ausdrücklich. Wir erachten den Gesetzesentwurf in systematischer Hinsicht 

als gelungen und übersichtlich und begrüssen insbesondere, dass unter den Vor-



schriften, die aus bestehenden Gesetzen ins neue Regulativ überführt werden, 

diejenigen materiell unverändert bleiben, die erst in jüngster Zeit in Kraft getre-

ten sind. 

 

Solothurner Banken bedauert, wie wir dies auch in unserer Vernehmlassung zur 

Totalrevision des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage aussprechen, dass es 

nicht gelungen ist, diese für das Wirtschaften in unserem Kanton doch recht rele-

vanten Bestimmungen ebenfalls ins Wirtschaftsgesetz zu integrieren. Der Tatsa-

che, dass die Ruhetags-Bestimmungen auch nachbarrechtliche Vorschriften ent-

halten, vermag als Begründung kaum zu genügen, da es nach unserem Dafürhal-

ten ohne Weiteres möglich gewesen wäre, die nachbarrechtlich relevanten Nor-

men ins Baurecht zu überführen, wo Vorschriften solcher Natur in der Regel auch 

hingehören würden. 

 

 

2. Antrag 

 

Solothurner Banken beantragt die Einarbeitung der Bestimmungen des in Total-

revision befindlichen Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage ins neu zu schaf-

fende Wirtschaftsgesetz.   

 

 

Wir bedanken uns, sehr geehrte Frau Landammann, sehr geehrte Damen und 

Herren, für den Miteinbezug ins Vernehmlassungsverfahren und wünschen Ihnen 

bei der Weiterarbeit am Wirtschaftsgesetz viel Erfolg.   

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Solothurner Banken  

Der Präsident: 

 

 

Markus Boss 


